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Anlage 4

STADT SPAICHINGEN 28.11.2019

Landkreis Tuttlingen

Bebauungsplan „Hauptstraße“, 3. Änderung

In Ergänzung der zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes vom

28.11.2019 und den örtlichen Bauvorschriften vom 28.11.2019 werden folgende

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

festgelegt:

A. Rechtsgrundlagen

1. Baugesetzbuch (BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2017

(BGBl. I S. 3634)

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 23.01.1990, (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 01.10.2017 (BGBl. I S. 3786)

3. Planzeichenverordnung (PlanzV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I

1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes. vom 04.05.2017

BGBl. I S. 1057)

4. Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBI. S. 357,

ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. November 2017 (GBI. Nr.

23 S. 612) m.W.v. 01.12.2017

5. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.d.F. der Bekanntma-

chung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Art.

7 der Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99, 100)

B. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Aufgrund des § 9 des Baugesetzbuches in Verbindung mit den §§ 1-23 der

Baunutzungsverordnung werden folgende bauplanungsrechtliche Festsetzun-

gen getroffen:

1. Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,

§§ 1-15 BauNVO
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Mischgebiet (MI) § 6 BauNVO

Zulässig sind:

 Wohngebäude,

 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe

des Beherbergungsgewerbes,

 sonstige Gewerbebetriebe,

 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke,

 Geschäfts- und Bürogebäude

Nicht zugelassen werden:

 Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten.

 Werbeanlagen für Fremdwerbung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 9 BauNVO)

Werbeanlagen inklusive Werbetafeln als eigenständige Hauptnutzung für

gewerbliche Fremdwerbung sind unzulässig. Hierunter fallen auch Werbe-

tafeln an Gebäuden.

Allgemeines Wohngebiet (WA) § 4 BauNVO

Zulässig sind:

Wohngebäude

 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speise-

wirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche

Zwecke.

Nicht zugelassen werden

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

 Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen

 Werbeanlagen für Fremdwerbung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 9 BauNVO)

Werbeanlagen inklusive Werbetafeln als eigenständige Hauptnutzung für

gewerbliche Fremdwerbung sind unzulässig. Hierunter fallen auch Werbe-

tafeln an Gebäuden.

Gebiete zur Erhaltung und zur Entwicklung der Wohnnutzung

Besonderes Wohngebiet (WB) § 4a BauNVO

Zulässig sind:

 Wohngebäude,
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 Läden, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Schank- und Speisewirt-

schaften,

 sonstige Gewerbebetriebe,

 Geschäfts- und Bürogebäude,

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche

Zwecke.

Nicht zugelassen werden:

 Anlagen für zentrale Einrichtungen der Verwaltung,

 Vergnügungsstätten,

 Tankstellen,

 Werbeanlagen für Fremdwerbung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 9 BauNVO)

Werbeanlagen inklusive Werbetafeln als eigenständige Hauptnutzung für

gewerbliche Fremdwerbung sind unzulässig. Hierunter fallen auch Werbe-

tafeln an Gebäuden.

Kerngebiet (MK) § 7 BauNVO

Zulässig sind:

 Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäude,

 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Be-

herbergungsgewerbes,

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-

haber und Betriebsleiter,

 Sonstige Wohnungen nach Maßgabe von Festsetzungen des Bebauungs-

plans

Nicht zugelassen werden:

 Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten, Bordellbetriebe

 Werbeanlagen für Fremdwerbung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 9 BauNVO)

Werbeanlagen inklusive Werbetafeln als eigenständige Hauptnutzung für

gewerbliche Fremdwerbung sind unzulässig. Hierunter fallen auch Werbe-

tafeln an Gebäuden.
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2. Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§§ 16-21a BauNVO

2.1 Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ) und Höhen

entsprechend dem Einschrieb im Bebauungsplan.

Stellplatzflächen und Zufahrten, die wasserdurchlässig z.B. mit breitfugig ver-

legtem Natursteinpflaster mit mehr als 25% Fugenanteil, mit Rasensteinen,

Schotterrasen o.ä. befestigt sind, werden auf die GRZ nicht angerechnet.

2.2 Mindest-/ Maximal-Höhe der baulichen Anlagen

Die Mindest-/Maximal-Traufhöhe ist das Maß zwischen EGFH und dem

Schnittpunkt der senkrechten traufseitigen Wand mit der Dachhaut.

Die Maximal-Firsthöhe ist das Maß zwischen EGFH und dem höchsten Punkt

des Daches (First).

3. Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

§§ 22BauNVO

entsprechend dem Einschrieb im Bebauungsplan:

o = offene Bauweise

a = abweisende Bauweise - zulässig ist die Grenzbauweise und

die grenznahe Bauweise.

Baulinien und Baugrenzen entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen.

Die Baulinien können parallel bis 0,5 m über- oder unterschritten werden

Dachüberstände sind bis 0,5 m über die Baulinie/ Baugrenze zulässig.

4. Stellung der baulichen Anlagen

Die im Plan eingetragenen Gebäudehaupt- bzw. Firstrichtungen sind zwin-

gend einzuhalten.

5. Überbaubare Grundstücksflächen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

§§ 23 BauNVO

Im Plan durch Baugrenzen festgesetzt.

5.1 Rückwärtige Baufenster § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
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Eine Bebauung der im rückwärtigen Bereich festgesetzten Baufenster ist im

Falle des Abrisses des Vordergebäudes erst dann zulässig, wenn an dessen

Stelle wieder eine Bebauung errichtet worden ist.

6. Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

§§ 12-14 BauNVO

6.1 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen

Garagen und Stellplätze sind außerhalb der Baugrenzen und Flächenfestset-

zungen auf der gesamten Grundstücksfläche zulässig.

Garagen und Nebenanlagen dürfen nicht vor die Flucht des Hauptgebäudes

treten.

6.2 Nebenanlagen

Nebenanlagen nach § 14 (1) sind wie folgt zulässig:

Pro Grundstück ist maximal eine Anlage mit maximal 30 m³ zulässig.

7. Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen und mit Geh-, Fahr- und Lei-

tungsrechten belastete Flächen § 9 Abs. 1 Nr. 12, 13 und 24 BauGB

7.1 Versorgungsleitungen, Verteileranlagen

Die Stadt Spaichingen ist nach § 126 Abs. 1 BauGB berechtigt, auf den Anlie-

gergrundstücken Straßenbeleuchtungsmasten, Verteilerkästen von Fernmel-

de- und Stromversorgungsanlagen hinter der Gehwegkante bzw. Straßenbe-

grenzungslinie zu erstellen bzw. erstellen zu lassen.

7.2 Geh- Fahr- und Leitungsrechte

entsprechend dem Planeinschrieb und der zeichnerischen Festsetzungen.

8. Öffentliche Grünflächen, Pflanzgebote

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB

Pflanzgebote im öffentlichen Raum entsprechend den zeichnerischen Festset-

zungen. Von den Standorten kann geringfügig abgewichen werden. Es sind

mittel- bis großkronige Laubbäume zu verwenden.

9. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB
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9.1 Schonender Umgang mit Boden

Erdarbeiten sollen bei trockener Witterung und trockenem, bröseligen Boden

ausgeführt werden.

Der Oberboden und der kulturfähige Unterboden sind bei Erdarbeiten getrennt

auszubauen, zu sichern, und soweit für die gärtnerische Gestaltung der

Grundstücke notwendig, sachgerecht zu lagern. Nach Abschluss der Bauar-

beiten sind Unter- und Oberboden wieder lagenweise auf den Grundstücken

aufzubringen.

Im Bereich von Auftragsstellen ist der natürlich gewachsene Boden vorher ab-

zuschieben und nach Auftrag des kulturfähigen Unterbodens wieder sachge-

recht aufzutragen. Vor dem Aufbringen des Bodens ist der verdichtete Unter-

grund (z.B. Fahrspuren) aufzulockern.

9.2 Schutz von Vegetationsflächen

Die Baustellenabwicklung ist so zu organisieren, dass die öffentlichen Grünflä-

chen nicht von Baustellenflächen befahren oder als Lagerfläche genutzt wer-

den. Diese Grundstücksflächen sind durch Absperrungen oder geeignete

Maßnahmen zu schützen. DIN 18920 ist zum Schutz der Vegetationsflächen

anzuwenden.

9.3 Bodenschutz

 Auf die Minimierung der Bodenversiegelung ist zu achten (flächenspa-

rende Planentwürfe z.B. mehrgeschossige Bauweise, Ausschöpfen der

max. GRZ, möglichst kurze Garagenzufahrten, Einbeziehung von Ga-

ragen in das Gebäude, geländeangepasste Bauweise.

 Die Erdbewegungen sind auf ein unumgängliches Maß zu beschrän-

ken, wobei insbesondere die sinnvolle Wiederverwendung des anfal-

lenden unbelasteten Bodenmaterials (z.B. Massenausgleich auf dem

Grundstück, Auffüllungen mit dem anstehenden Materials) anzustreben

ist. Dies ist bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen.

 Anfallendes überschüssiges und unbelastetes Erdmaterial ist ord-

nungsgemäß auf einer zugelassenen Erddeponie / Steinbruch zu ent-

sorgen. Das Erdmaterial muss frei von bodenfremden Beimengungen

(Bauschuttanteile, wie Holz, Beton, Bitumen, Ziegel, Dachziegel, usw.)

sein. Die Entsorgung von Erdmaterial hat auf der Grundlage der VwV

Bodenmaterial / Deponieverordnung (DepV) zu erfolgen.

 Aufgrund der geogen bedingt erhöhten Arsengehalte in den

(Ober)Böden auf Gemarkung Spaichingen ist bei einer etwaigen Wie-

derverwendung oder Entsorgung von Erdmaterial außerhalb der Ge-

markung Spaichingen mit dem Landratsamt, Wasserwirtschaftsamt,

Kontakt aufzunehmen.
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 Bei Zutagetreten von optischen Auffälligkeiten (z.B. Bauschuttanteilen,

Asphaltbrocken) oder geruchlich auffälligem Erdmaterial ist dieses se-

parat zu lagern. Es sind Haufwerke zu bilden und Deklarationsanalysen

zu erstellen. Die Ergebnisse sind dem Landratsamt Tuttlingen, Was-

serwirtschaftsamt, vorzulegen.

 Die Verwendung von anfallendem Bauschutt (z.B. für evtl. Auffüllvorha-

ben im Bereich des Baugeländes, zum Verfüllen von Baugruben, zum

Anlegen von Wegen) wird ausdrücklich untersagt.

 Wird für evtl. Auffüllungen auf dem Baugrundstück zusätzliches Material

darf entweder nur unbelastetes Erdmaterial, welches die Zuordnungs-

werte Z 0 der VwV Bodenmaterial einhält, oder qualifiziertes Recyc-

lingmaterial, welches mit Ausnahme der baustoffspezifischen Parame-

ter die Zuordnungswerte Z 1.1 der VwV Bodenmaterial einhält, verwen-

det werden. Qualifiziertes Recyclingmaterial muss gebrochen, analy-

tisch untersucht und die Herkunft muss bekannt sein. Für die evtl. Ver-

wendung von 'qualifiziertem Recyclingmaterial ist die schriftliche Zu-

stimmung des Landratsamtes einzuholen.

10 Hinweise der Deutschen Bahn AG

Die im Bebauungsplangebiet ausgewiesenen bebaubaren Grundstücke / öffentlichen

Verkehrsflächen sind entlang der Grenze zu den Bahnanlagen mit einer dauerhaften

Einfriedung ohne Öffnung bzw. einer Leitplanke abzugrenzen."

Durch die mit der Baumaßnahme verbundene Besiedlung wird für die Anwohner und

deren Kinder eine Gefahrenquelle gegenüber dem Eisenbahnbetrieb geschaffen, für

deren Abwehr nach den Grundsätzen des § 823 BGB derjenige, welcher diesen Zu-

stand schafft, zuständig ist. Konkret bedeutet dies, dass der jeweilige Bauherr ver-

kehrssicherungspflichtig ist.

Die Baulast zur Erstellung und der Unterhalt liegt beim jeweiligen Grundstückseigen-

tümer. 'Diese Maßnahme dient zum Schutz der Personen und Fahrzeuge vor den

Gefahren des Eisenbahnbetriebes und vermeidet das Entstehen „wilder Bahnüber-

gänge".

In den Baugenehmigungen ist von den potentiellen Antragstellern die Einfriedigung

als Auflage, gemäß Bebauungsplan zu fordern.

Rechtsgrundlage ist die Wahrung der Verkehrssicherungspflicht gemäß den Grunds-

ätzen des § 823 BGB.

„Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen müssen den Belangen

der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Bepflanzungen sind daher nach

Bahn-Richtlinie 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle" zu

planen und herzustellen".

Die für die Planung erforderlichen Richtlinienmodule 882.0210 bis 882.0230 sowie

882.0332 bis 882.0333A01 können bei der folgenden Stelle bezogen werden:

DB Kommunikationstechnik GmbH

Medien- und Kommunikationsdienste
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Logistikcenter (T.CVM 4)

Kriegsstraße 136

76133 Karlsruhe

Tel.: 0721-938-5965

Fax: 0721-938-5509

dzd-bestellservice@deutschebahn.conn

Des weiteren verweisen wir darauf, dass nach den anerkannten Regeln der Technik

(DIN VDE

0115 Teil 3, 1997-12 und DIN EN 50122-1) zwischen Oberleitungsanlagen und Ästen

von

Bäumen oder Sträuchern ein Abstand von mindestens 2,50 m eingehalten werden

muss.

Die Anpflanzungen im Grenzbereich entlang der Bahnanlagen sind so zu gestalten,

dass ein Überhang nach § 910 BGB vermieden wird und die Vorgaben des Nachbar-

rechtes eingehalten sind. Die Pflanzung darf zu keinem Zeitpunkt die Sicherheit des

Eisenbahnbetriebes gefährden.

Es ist zu berücksichtigen, dass es im Nahbereich von Bahnanlagen zu Immissionen

aus dem Bahnbetrieb kommen kann. Hierzu gehören Bremsstaub, Lärm, Erschütte-

rungen und Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder. Eventuell erforderli-

che Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind gege-

benenfalls im Bebauungsplan festzusetzen. Es können keine Ansprüche gegenüber

der Deutschen Bahn AG für die Errichtung von Schutzmaßnahmen geltend gemacht

werden. Ersatzansprüche gegen die Deutsche Bahn AG, welche aus Schäden auf-

grund von Immissionen durch den Eisenbahnbetrieb entstehen, sind ausgeschlos-

sen.

Die benachbarten Streckengleise sind mit Oberleitung überspannt.

Bei den Arbeiten sind die Schutzabstände zu den spannungsführenden Teilen der

Oberleitungsanlage nach DIN VDE 0105, DIN VDE 0115 und DIN VDE 0210 einzu-

halten. Der Mindestabstand zu spannungsführenden Teilen von 3,00 m darf während

der Bauausführung und auf Dauer nicht unterschritten werden.

Von Standflächen, die von Personen betreten werden dürfen, sind die Mindestab-

stände zu spannungsführenden Teilen der Oberleitungsanlage nach DIN EN

50121*VDE 0115 und EN 50122-1 einzuhalten.

Anfallende Abwässer u. Oberflächenwässer dürfen nicht auf Bahngelände geleitet

werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer

Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden.

Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, Wegen, Werbung und dergleichen sowie So-

lar- und Photovoltaikanlagen, sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestal-

ten. Sie sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegliche

Signalverwechslung und Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbe-

triebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende Ab-

schirmungen anzubringen.

Im öffentlichen Bereich und angrenzend befindet sich ein erdverlegtes Fernmeldeka-

bel F 4239 mit eine Kabelplusschleife in km 136,235 (+5 m) der DB Netz AG.
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Grenzabstand von > 1m zur Kabeltrasse muss gewährleistet sein!

Fernmeldekabel der DB Netz dürfen nicht überbaut werden und müssen jederzeit

zum Zwecke der Inspektion, Wartung und Instandsetzung frei zugänglich sein.

Um Kabelbeschädigungen zu vermeiden, ist vor Baumaßnahmen eine örtliche Ein-

weisung durch einen Mitarbeiter der DB Kommunikationstechnik notwendig (Überga-

be Kabelmerkblatt der DBAG) Die Forderungen des Kabelmerkblattes der DBAG

sind einzuhalten. Bitte vereinbaren Sie schriftlich rechtzeitig (mindestens 10 Arbeits-

tage vorher und unter Angabe unserer Bearbeitungs-Nr. 2019008563) den Termin

(Datum, Uhrzeit, Treffpunkt) zur Kabeleinweisung mit:

DB Kommunikationstechnik

Netzadministration

Lammstr. 19

76133 Karlsruhe

E-Mail: DB.KT.Dokumentationsservice-Muenchen@deutschebahn.com

Bei Planungen und Baumaßnahmen im Umfeld der Bahnlinie ist die Deutsche Bahn

AG frühzeitig zu beteiligen, da hier bei der Bauausführung ggf. Bedingungen zur si-

cheren Durchführung

des Bau- sowie Bahnbetriebes zu beachten sind.

Dies gilt sowohl für eine Beteiligung als Angrenzer sowie im Rahmen einer Fachan-

hörung gemäß Landesbauordnung Baden-Württemberg als auch für genehmigungs-

freie Bauvorhaben, bei denen die Beteiligung direkt durch den Bauherrn zu erfolgen

hat.

Da auch bahneigene Kabel und Leitungen außerhalb von Bahngelände verlegt sein

können, ist rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme eine Kabel- und Leitungsprüfung

durchzuführen.

Alle Beteiligungen und Anfragen sind an die folgende Stelle zu richten:

Deutsche Bahn AG

DB Immobilien, CS.R-SW-L(A)

Gutschstraße 6

76137 Karlsruhe

C. Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den auf Grund von § 74 LBO

ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt.

Spaichingen, den

Schuhmacher

Bürgermeister


